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RS OGH 1988/2/25 6Ob525/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.02.1988

Norm

GOG §89 Abs1

Rechtssatz

Auch bei Verwendung einer Freistempelmaschine sind die Tage des Postenlaufes in die Berufungsfrist nicht

einzurechnen, wenn das von Amts wegen durchzuführende Ermittlungsverfahren ergibt, daß die Briefsendung

rechtzeitig zur Post gegeben wurde.

VwGH vom 07.05.1980, 2737/78; Veröff: ÖVA 1981,20

Entscheidungstexte

6 Ob 525/88

Entscheidungstext OGH 25.02.1988 6 Ob 525/88

Vgl auch; Beisatz: Bei Vorlage des Postaufgabescheines im Zweifel Rechtzeitigkeit des Rekurses, auch wenn der

Aktenkundige Freistempelaufdruck für das Gegenteil spricht. (T1)
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